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7. Änderung des Bebauungsplans  
Nr. 132 „Die Kluß“ 

der Stadt Pattensen  
 

Textliche Festsetzungen 
Änderung der Baugrenze 

Auf dem Flurstück 64/4, Flur 2, Gemarkung Pattensen, im räumlichen Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 132 „Die Kluß“ wird die überbaubare Grundstücks-
fläche ergänzt (vgl. den Planausschnitt auf Seite 8 in der Begründung): 
Auf dem Ostteil des Flurstücks 64/4 wird eine rechteckige überbaubare Grund-
stücksfläche festgesetzt: Sie wird durch Baugrenzen im Abstand von jeweils 3 m zur 
Nord-, Ost- und Südgrenze des Flurstücks 64/4 sowie durch eine Baugrenze im Ab-
stand von 15 m zur östlichen Flurstücksgrenze gebildet.  
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Stadt Pattensen, Bebauungsplan Nr. 132 „Die Kluß“,  

(Festsetzungen auf dem Flurstück 64/4 in der Fassung nach der 7. Änderung) 


